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P R E S S E M I T T E I L U N G 
 
 
Corona in Kitas – Bei Infektionsverdacht Kinder zuhause betreuen 
 
Trotz der durch die Ministerpräsidentenkonferenz zum 20.3.2022 in Aussicht gestell-
ten Öffnungsschritte sieht die Infektionslage in Mecklenburg-Vorpommern insbeson-
dere in Kitas noch anders aus. Experten aus Städten, Gemeinden, Landkreisen so-
wie dem Bildungsministerium sind sich daher einig, dass das Infektionsgeschehen in 
den Kindertageseinrichtungen des Landes trotz des bald überschrittenen Höhepunk-
tes der aktuellen vierten Corona-Welle nun zu Einschränkungen bei den Betreu-
ungsmöglichkeiten führen wird. 
 
„Angesichts der Öffnungsdebatte wollen wir das gemeinsam und klar kommunizie-
ren, damit nicht ein falscher Eindruck entsteht. Wir wollen vor allem um das Ver-
ständnis der Eltern aber auch vieler Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber von Eltern mit 
kleinen Kindern werben, wenn die Kinder aufgrund von geschlossenen Einrichtungen 
zuhause betreut werden müssen.“ erklärt Andreas Wellmann, Geschäftsführer des 
Städte- und Gemeindetages. 
 
„Auch wenn wir uns nun auf dem Höhepunkt befinden, bedeutet das auch, dass ak-
tuell nicht nur viele Kinder in den Kindertageseinrichtungen sondern auch viele Er-
zieherinnen und Erzieher erkranken, und das wird in den kommenden Wochen noch 
so weitergehen. Für eine reguläre Betreuung fehlt bei der derzeitigen Infektionslage 
schlichtweg das Personal“, erklärt Wellmann weiter. 

 
„Die Leitungen in den Kindertageseinrichtungen gehen sehr verantwortungsbewusst 
mit der Herausforderung um und versuchen, die Betreuung so weit wie möglich auf-
recht zu erhalten. Dafür vielen Dank!“ so Wellmann weiter. „Wenn das allerdings 
nicht mehr geht, kann es zu Notbetreuungen kommen, bei der nicht mehr alle Kinder 

 

 
Schwerin, 2022-03-02 

 



 

Kommunaler Spitzenverband für alle Städte und Gemeinden 
 
Geschäftsstelle:   Konto:  
Haus der kommunalen Selbstverwaltung  Telefon: (03 85) 30 31-210 Sparkasse Mecklenburg-Schwerin 
Bertha-von-Suttner-Straße 5 Fax: (03 85) 30 31-244 BLZ: (140 520 00)  Nr. 31 001 2597 
19061 Schwerin E-Mail: sgt@stgt-mv.de IBAN: DE 46 1405 2000 0310 0125 97 
 Internet: www.stgt-mv.de SWIFT-BIC: NOLADE21LWL 
Postfach 16 01 34 
19031 Schwerin    Seite 2 

betreut werden können“. Die Entscheidungen darüber werden dann in Abstimmung 
mit den Jugendämtern erfolgen, die für die Eltern und Kinder auch darüber wachen, 
dass das Betreuungsangebot nur eingeschränkt oder im Extremfall eingestellt wird, 
wenn es keine anderen Möglichkeiten mehr gibt. Damit diese Hochinzidenzphase in 
den Kitas abgeflacht wird, werden alle Eltern gebeten, sehr sorgfältig darauf zu ach-
ten, dass bei Infektionsverdacht die Kinder die Kitas nicht besuchen und vor allem 
vorher Selbsttests zu Hause gemacht werden, wenn Symptome vorliegen. 
 
„Dies ist nun wieder eine Pflicht und eine Verschärfung gegenüber den bisherigen 
Empfehlungen“, so Wellmann. „Das mag unlogisch angesichts der vielen anderen 
Öffnungsschritte klingen, ist aber für die Phase der sehr hohen Infektionszahlen nun 
wieder zeitweise notwendig, um zu sichern, dass die Betreuungsangebote weitest-
gehend aufrechterhalten werden können.“ 
 
Dafür bitten Kita-Träger, Jugendämter und Elternvertretungen, die u.a. in der Exper-
tengruppe Kita sind, um Verständnis. 
  
Für Rückfragen steht Ihnen zur Verfügung: Thomas Deiters, Stellv. Geschäftsführer (01 70) 76 71 004 


